
Erläuterungen 
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Sitzung: öffentlich Vorlage: 0100/2015/1 

 

Kreiszuschuss für das Projekt Nepomuk 

 

Beratungsfolge: 

18.05.2015 Jugendhilfeausschuss 

16.06.2015 Kreisausschuss 

 

Finanzielle Auswirkungen: 53.742,00 € Kreismittel 

 

Leitbildrelevanz: 3.1 Familie und Jugend 

 

Inklusionsrelevanz: ja 

 

 

Mit Schreiben vom 15.07.2014 beantragt „Schloss Dilborn – Die Jugendhilfe“ die Bezuschus-

sung des „Netzwerks für Kinder und Jugendliche psychisch erkrankter Eltern – Nepomuk - im 

Kreis Heinsberg“. 

 

Nachdem nunmehr eine Kostenkalkulation vorgelegt wurde, kann über den Antrag entschie-

den werden.  

 

Der Antrag und die Kostenkalkulation wurden mit der Einladung zur Jugendhilfeausschuss-

Sitzung versandt.  

 

Insoweit wird auch auf die Antragsbegründung hingewiesen. Hinsichtlich des Bedarfes ist 

festzustellen, dass im zurückliegenden Jahr 2013 insgesamt 122 Familien mit 275 betroffenen 

Kindern durch Nepomuk begleitet und unterstützt wurden.  

Bisher wurde die Finanzierung des Projektes durch die Aktion Mensch sichergestellt. Diese 

Förderung ist jedoch ausgelaufen. Von daher wird ein Kreiszuschuss beantragt. Die jährlichen  

Gesamtkosten betragen 61.742,00 €.  

 

Auf Nachfrage teilt der Träger mit Schreiben vom 30.04.2015 mit, dass er bereit ist, die kal-

kulierten Sachkosten von 8.000,00 € als Eigenleistung zu tragen. Von daher reduziert sich der 

beantragte Zuschuss auf 53.742,00 €. 

 

Wie aus dem Antrag zu ersehen ist, handelt es sich um eine sinnvolle und gebotene Maßnah-

me, die nach Auffassung der Verwaltung förderungsfähig ist. Aus Sicht der Verwaltung ist es 

jedoch geboten, den Zuschuss für zwei Jahre zu befristen und nach erfolgter Evaluation über 

eine Weiterbewilligung zu entscheiden.  

Es handelt sich um ein kreisweites Angebot und wird aus der allgemeinen Kreisumlage finan-

ziert. Von daher ist die Entscheidung des Kreisausschusses notwendig. 

 

Der Jugendhilfeausschuss hat in der Sitzung die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob der An-

tragsteller gemeinnützig ist. Diesen Nachweis hat der Antragsteller schriftlich erbracht. 
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Beschlussvorschlag: 

Der Einrichtung „Schloss Dilborn – Die Jugendhilfe“ wird für das Projekt Nepomuk  ein jähr-

licher Zuschuss von 53.742,00 € ab Juni 2015 für zwei Jahre bewilligt.   
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